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RS UVS Kärnten 1993/06/14 KUVS-
1249/5/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1993

Rechtssatz

Wird für ein Grundstück zum Zwecke des Steinabbaues eine Rodungsbewilligung erteilt, verbunden mit der Au3age

einen bestehenden Zufahrtsweg aus Sicherheitsgründen auf eine Mindestbreite von sieben Metern zu verbreitern, und

wird durch den Beschuldigten diese Au3age erfüllt, ist eine neuerliche Rodungsbewilligung für diese

Zufahrtserrichtung nicht erforderlich (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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